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Dies ist wertvoll; denn für viele Unentschlossene ist es

eine Hemmung, wenn zur Müdigkeit und zum geringen
Interesse noch eiii weiter Weg durch Strassendunkel,
Winterkälte und Regen tritt.

Aber Jane Addams verlangt auch keine übergrossen
geistigen Marschleistungen, das heisst keine erzwungene
Einstellung der Gedanken auf fernliegende Dinge. Sie

sucht uhd. findet eben die persönliche Beziehung. Es ist
ein beständiges Lauschen auf alle Wünsche und Regungen,

ein schnelles Eingehen auf alle persönlichen Bedürfnisse

derer, die sie um sich sammelt. So kommt sie
allerdings au zahlreichen Unterabteilungen in ihrem Kreis
von „Zöglingen". Bs gibt da Klubs. Kränzchen und Kurse
für alle Zweige der Literatur, für Musik und Zeichnen,
Modellieren undi Buchbinden, Schneidern, Philosophie,
Sport und Tanz und schauspielerische Darbietungen.
Auch den effektiven Bedürfnissen wird Rechnung getragen.

Es wird versucht, die ganze Familie heranzuziehen,
die Töchter und die Mütter gemeinsam zu interessieren;
auch wird nicht auf geschlechtliche Trennung gepocht,
sondern es ist im Gegenteil ein ungezwungener und wohl-
1 uender Verkehr zwischen jugendlichen Arbeitern und
Arbeiterinnen eines der erstrebten Ziele.

Jane Addams und ihre Mitarbeiter fanden diese
Arbeit gerade wichtig genug, um ihre ganze Lebenskraft
in ihren Dienist zu stellen. Wenigen unter uns Frauen,
die wir mithelfen möchten, ist dies möglich, und doch

scheint uns ein Erfolg in Frage gestellt, wo diese
Arbeit nur von solchen übernommen werden kann, deren

Hauptärbeitskraft schon durch Berufstätigkeit in
Anspruch genommen ist. Es gibt nun einen weiblichen
Beruf, der ökonomisch basierte Stellung mit sich bringt
und die Mithilfe in der Lebensgestaltung der Arbeiterin
zum Inhalt hat: es ist der Beruf der Fabrikpflegerin.

Die Fabrikplllegerin ist eine Angestellte des
Fabrikinhabers, der die Fürsorge für die Arbeiterinnen speziell
in, aber auch ausser der Fabrik überbunden wird. Grosse
amerikanische Unternehmen brauchten solche Frauen
zuerst zur Herstellung von gutem Einvernehmen
zwischen Arbeilerinnen und: Vorarbeitern und zur
Ueberwachung der Hygiene dier Fabrikräume. Die Tätigkeit
dieser Angestellten machte sich überall wohltuend fühlbar,

so dass während des Krieges in einem Teil Deutschlands

von grösseren industriellen Unternehmen die
Anstellung von Fabrikpflegerinnen gesetzlieh gefordert
wurde. Die Fabrtikpf legerin sucht auch die Arbeiter-
Wohnungen auf und kann den Hausfrauen ratend zur
Hand gehen. Sie hat aber auch die Mittel -in der Hand,
die Feierabendstunden der Arbeiterinnen, deren persönliches

Vertrauen ju eine Vorbedingung zu ihrer Gesamt-

täfigkeit ist, mit nützlichem und erquickendem Tun
anzufüllen.

Wir haben hiermit zwei Punkte angedeutet, an
dènen von sozial-tätigen Frauen das Hilfswerk in
Augriff genommen werden kann, eben diese Tätigkeit als

Fabrikpflegerin und die Begründung und Förderung der

„Settlements" und ähnlicher Einrichtungen. Beides
verlangt grosse Hingabe und ein frohes Aufsichnehmen von

Enttäuschungen. Es erlangt aber einen ungeheuren
Wert durch 'den Gedanken an den Einfluss, den die
Arbeiterinnen als Mütter und Schwestern einer grossen
Schicht unsres Volkes auf ihre Umgebung ausüben können,

und durch die Gewissheit, diass alle Reformen
unserer Zeit wertlos sind, wenn sie nur materielle Vorteile
vermitteln und nicht den geistigen Inhalt der bürgerlichen

Kultur.

Die öffentlichen Rechte der ungorischen Frou.
.Von André Maday, ordentlicher Professor an der juri-

' stischen Fakultät der Universität Neuenbürg.

Das alte ungarische Recht war, nachdem es die rein
patriarehalistische Phase der Kaufehe überwunden hatte,
den Frauen viel günstiger als die meisten Rechtsbücher
des Abendlandes. Die Gesoblechtsvormundschaft, die in
anderen Ländern sieh auf alle Frauen erstreckte uud
sich zum Beispiel im Zürcher Privatrecht (Paragraph
589) bis zur neuesten Zeit erhalten hat, bestand bei den

Ungarn nur gegenüber den ledigen Personen weiblichen
Geschlechts; verheiratete Frauen und Witwen waren
stets mündig. Eine, sich auf das Gesetz stützende
eheherrliche Gewalt gab es in Ungarn nie. Die Frau
verfügte selbständig über ihr Vermögen, da das eheliehe
Güterrecht vou altersher die Gütertrennung war. Während
im Sachsenspiegel das Wehrgeld der Frau, das heisst die

Summe, die der Mörder als Sühne für ihren Tod bezahlen

musste, die Hälfte des Wehrgeldes des Mannes war, hatten

in Ungarn Mann und Frau dasselbe Wehrgeld. Im
alten ungarischen Privatrecht könnet man noch so manchen

Beleg für eine freiheitliche Regelung der Frauen-
lechte finden. Wir wollen uns darauf beschränken
hervorzuheben, dass besonders den Witwen eine Vorzugsstellung

eingeräumt wurde, durch die sie den Männern fast
vollständig gleichgestellt wurden und zwar sowohl im
Privatrecht wie im öffentlichen Recht. Für uns kommt
hier nur das letztere in Betracht.

1. Vor der Revolution im Jahre 1848 hatte Ungarn als

gesetzgebende Behörde zwei Kammern: Das Oberhaus
oder Magnatenhaus, bestehend aus den persönlich
erscheinenden Aristokraten und Kirchen Pörsten, und das

Unterhaus, welches ähnlich dem heutigen schweizerischen

Ständerat aus je zwei Delegierten eines jeden Korn

itates zusammengestellt wurde. (Ungarn ist in Koniifa

te mit sehr weitgehender Autonomie eingeteilt; vor
dem Jahre 1848 war diese Autonomie gesetzlich in einem
so weiten Masse garantiert, dass man beinahe von einer
Souveränität im Sinne der heutigen Kantonalsouveräni-
tät reden könnte.) Nun gab es Kam ita te, wo an der Wahl
der Deputierten für die 2. Kammer auch die Witwen
teilgenommen hatten. Auch gaben sie ihre Stimmen für die

Wahl der Komitatsbeamten (die unsern • Regierungsräten
entsprechen) ab. Die Tatsache, dass das Frauenwahlrecht in
Ungarn seit allen Zeiten existiert hat. erklärte es, dass

auf dem europäischen Kontinent das ungarische Parlament

eines der ersten war, wo eine Motion zugunsten des



Frauenwalrlreclils eingereicht wurde. Schon im -Jahre

1871 verlangten ungarische Witwen das Wahlrecht für
die Parlamentswahlen, indem sie sieh auf ihre alten
erworbenen Rechte beriefen, und im Jahre 1872 stellte der

Abgeordnete Majoros von der Unabhängigkeitspartei,
sich ebenfalls auf die Tradition berufend, eine Motion

zur Einführung des politischen Frauenwahlrecht es.

2. Unter dem ancien regime hatten die Frauen auch

noch auf eine andere Art Anteil an der Gesetzgebung.
Seit dem sechzehnten Jahrhundert wurde den Aristo
k raten das Recht zuerkannt;, falls sie am persönlichen
Erscheinen im M agnatenhaius verhindert waren, sich

durch Delegierte vertreten zu lassen. Die Witwen der

Aristokraten hatten kein Anrecht auf persönliches
Erscheinen, wohl aber wurde ihnen wie den von der

Tagung abwesenden Männern gestattet, sich durch
besondere Delegierte vertreten zu lassen. Dieses Recht ist
durch das Gesetz Nr. 51 vom Jahre 1681 gewährleistet.
Es ist interessant festzustellen, dass die ungarischen
Frauen bei Handhabung dieses Rechtes echten politischen

Sinn an den Tag legten und auch viel Verständnis
für eine fortschrittliche Entwicklung zeigten. Als
Beweis des Gesagten wirdi es genügen- zu erwähnen, dass

einer der grössten Staatsmänner und Reformer Ungarns,
Ludwig Kossuth, Präsident der ersten ungarischen
Republik, im Jahre 1848 seine parlamentarische Laufbahn
als Delegierter einer adeligen Witwe anfing.

3. Ausser dem Wahl- und Gesetzgebungsreeht bekleideten

die ungarischen Frauen auch von alters her wichtige

politische und administrative Stellen.

Erstens sei erwähnt, dass das ungarische Staatsrecht,
im Gegensatz zum salischeo Recht, wie so manche Länder
der Frau die allerhöchste Würde, 'die des Königs,
anvertraute. Dies ist an sich nichts Neues. Von Interesse
jedoch ist der Umstand, dass Frauen nicht bloss infolge
einer gesetzlichen Erbordnung, sondern auch infolge
freier Königs wähl zu Herrscherinnen werden, so im
vierzehnten Jahrhundert Ludwigs des Grossen Tochter
Maria, Sigismunds (des deutschen Kaisers) Tochter
Elisabeth, "und im siebzehnten Jahrhundert in Siebenbürgen
die Witwe Gabriel Bethlens, Katharina von Brandenburg.

Aber nicht nur als h e r r s c h e n d e K ö n i g i n batte
in Ungarn die Frau Einfluss auf die Staatsgeschäfte;
auch als Gattin des Königs bekleidete sie eine durchaus
politische Stellung. Die ungarischen Königinnen hatten
ihren eigenen Hofstaat, das Recht der Donation und der

Gerichtsbarkeit. Die Königinnen Ungarns, sagt ein
ungarischer Rechthistoriker. Déesy, im Jahre 17!>5.

regierten mit dem selben Rechte wie ihre Männer. Als
Beweis sei bloss darauf hingewiesen, dass diie ungari=
sehen Königinnen bis zur Thronbesteigung der Habsburger-,

die das nationale Recht abgeschafft haben, nicht
nur ebenso gekrönt wurden wie die Könige selbst,
sondern dass! die Königin auch — wie der König — einen
Eid auf die Verfassung ablegen musste. Hätte sie nicht
regiert., so wäre auch der Eid überflüssig gewesen. Fügen
wir dem noch hinzu, dass die Körrigin- Witwe und ihr

Sohn sieh das Land gewöhnlich administrativ teilten
und beide tatsächlich regierten.

Es ist interessant festzustellen, dass die weitgehenden,
gegenüber den Rechtsinstitutionen anderer Staaten ziemlich

alleinstehenden staatsrechtlichen Befugnisse der

ungarisch en Herrscherinnen von denselben oft in den

allerwichtigsten Monienten der ungarischen Geschichle
mit Erfolg "gehandbabt wurden. So hat die Königin
Isabella — wenn ich nicht irre — nach der Reformation
das erstemal in Europa die Gewissensfreiheit gesetzlich
gewährleistet, indem sie als Fürstin von Siebenbürgen
im Jahre 1557 das in Tonta angenommene Gesetz,
welches sowohl Protestanten wie Katholiken gestattete, frei
ihre Religion auszuüben, sanktionierte. Die goldeire
Bulle Andreas IL, diese Magna Charta ungarischer Freiheit,

wurde nach Erlöschen der Arpadendynastie im
Jahre 1351 von Ludwig dem Grossen auf Rat seiner Müller,

der Königin Elisabeth, gesetzlich bekräftigt.
Endlich sei noch hervorgehoben, dass in Ungarn die

Frauen die politisch und administrativ hochwichtige
Stellung eines Obergesparis, das heisst eines Regierungsstatthalters

an der Spitze eines Komitates bekleideten
undi als solche in den Komitatsversammlungen präsidierten,

so zum Beispiel die Gräfin Elisabeth Czobor, Witwe
des Palatins Tburzo, im Komitate Arva, und Ilona Zri-
nyi, die Mutter des Freiheitshelden Rakoezi, im Komitate

Saros. Am interessantesten unter den weiblichen
Obergespänen war entschieden Anna Bathori, die als
Witwe Dragfys im Jahre 1545 an die Spitze des Szila-

gysag' gestellt wurde und nach zeitgenössischen Aufzeichnungen

ihre Mission „mit seilten er Weisheit und männlicher
Energie" erfüllte. Tatsächlich betrachtete sie ihr Amt
nicht als blossen Titel. Als eifrige Anhängerin der
Reformation hat sie zum erstenmal in Ungarn eine '

protestantische Synodie (nach Erdöd) einberufen, an der die
Glaubenssätze in zwölf Punkte zusammengefasst wurden.

Die Biographen Anna Bathoris berichten, dass
anlässlich ihres Todes ihr Komitat sie „als weisen Statt*
halter" beweinte, da sie ihr ganzes Leben den
öffentlichen A n g e 1 e n h e i t e n dem V o 1 k s -

w o h •] d e r R e 1 i g i on und de m V a t e r 1 a n d e

g e w i d m e t, h a 1 1 e."

Die Frauenbewegung im Zeitalter der Revolution.
(Fortsetzung.)

Sie sehen, für Condorcet sind die Frauenreehte
Naturreehte. Nach ihm sollten sie durch kein Ausnahmegesetz

eine Einschränkung erfahren. Die Frauen sollten
nicht nur das Recht haben zu wählen, sondern auch
gewählt zu werden. Das Gesetz sollte sie von keinem Posten
ausschliessen. „Man fürchte doch nicht, dass die Frauen
eine Armee anführen, oder einem Gerichtshof vorstehen
werden. Das wären lächerliche Wahlen, die man niemals
treffen würde, und die durch das Gesetz zu verbieten.
unnötig ist. Man muss dem gesunden Menschenverstand
der Wähler etwas zutrauen. Hat man jemals durch eiir
Gesetz verboten, einen Blinden zum Schreiber eines Ge-
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